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Unterstützung 
im Alltag

Wir kommen 
zu Ihnen nach Hause.

Sie leben als älterer und pflegebedürftiger 
Mensch zu Hause und haben bisweilen das Gefühl, 
der Alltag ist mühsam und beschwerlich?

Wir helfen 
Ihnen dabei!



Wer hat welchen Anspruch?

Wenn Sie mindestens in Pflegegrad 1 eingestuft 
sind, haben Sie Anspruch auf ein Budget von 
125 2 pro Monat, das Sie für Hilfe im Haushalt 
oder Betreuung und Begleitung verwenden 
können. Darüber hinaus können Sie weitere 
Entlastungsangebote in Anspruch nehmen.
Da wir als Unterstützungsanbieter nach § 45 b 
SGB XI anerkannt sind, können wir diese Leis-
tungen bei Ihrer Pflegekasse für Sie abrechnen. 

Wir beraten Sie hierzu gerne. 
Rufen Sie uns an unter TEL 02104 792-0.

§ 45a SGB XI Unterstützung im Alltag: 

Pflegebedürftige Menschen, die zu Hause ge-
pflegt werden, können zusätzliche Betreuungs- 
und Entlastungsleistungen in Anspruch nehmen. 

Rundum 
gut versorgt!
Das ist unser Motto. Deshalb bieten wir Ihnen 
vieles an, was das Leben leichter macht:

• Einkaufen mit Ihnen oder für Sie

• Begleitung zum Arzt oder zu Ämtern

• Spazieren gehen und Ausflüge machen

• Rezeptbesorgung und Medikamenten-
 abholung

• Wäsche waschen und bügeln

• Reinigung Ihrer Wohnung

• Hilfe bei Anträgen und Formularen

• Sicherungsanrufe- oder Besuche zu   
 einer vereinbarten Zeit
… und weitere hilfreiche Unterstützungen.

Wer hilft?

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
mit Herz und Verstand für Sie da. Sie sind qua-
lifiziert und erfahren. Sie werden regelmäßig 
geschult und weitergebildet.

Diese sollen die Pflegebedürftigen und pflegen-
den Angehörigen unterstützen, z. B. zur Sicher-
stellung einer Betreuung im Alltag oder zur 
Unterstützung bei der hauswirtschaftlichen 
Versorgung.
Ab 2017 erhalten Pflegebedürftige, die ambulant 
gepflegt werden, ein einheitliches Entlastungs-
budget in Höhe von 125 2 monatlich. Dieses 
Budget ist keine pauschale Geldleistung, sondern 
kann zweckgebunden für die Unterstützung im 
Alltag verwendet werden.
Das Entlastungsbudget wird zusätzlich zu den 
sonstigen Leistungen der Pflegeversicherung 
gewährt. Werden die 12 x 125 2 in einem Jahr 
nicht vollständig verwendet, so können sie im 
folgenden halben Jahr noch genutzt werden.


